
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat 
klargestellt, dass Anlageberater 
dem Kapitalanleger nur in abso-

luten Ausnahmefällen persönlich haften – 
besonders deutlich im Urteil vom 19. Feb-
ruar 2008. Diese Rechtslage sollte nicht 
nur helfen, Bankberater und Filialleiter 
hinsichtlich einer persönlichen Inan-
spruchnahme zu beruhigen, sondern auch 
die Verteidigungsmöglichkeiten der Ban-
ken zu verbessern.

Im Regelfall keine persönliche 
Haftung der Bankberater

Das Thema ist vor dem Hintergrund der 

internationalen Finanzkrise aktueller 
denn je: Wenn eine Kapitalanlage sich als 
Verlustgeschäft zu erweisen droht, suchen 

die betroffenen Anleger Hilfe und Unter-
stützung bei Verbraucherschutzorgani-
sationen oder Rechtsanwälten. Von die-
sen wird vielfach der Hinweis auf eine 
mögliche Haftung des Beraters erteilt, 
der Berater sodann außergerichtlich in 
Anspruch genommen und nicht selten 
mit der Bank gemeinschaftlich auf Scha-
densersatz verklagt. Dabei entspricht es 
gängiger Rechtsprechung, dass bloße 
Vertreter von Instituten, d.h. insbeson-
dere Anlageberater und Anlagevermitt-
ler, nur bei Vorliegen besonderer Fall-
konstellationen persönlich auf Schadens-
ersatz haften.

B e r at e r h a f t u n g

Bankberater  
sind entspannt

Angesichts der internationalen Finanzkrise werden die Anlageberater der 

Banken verstärkt von den geschädigten Kapitalanlegern auf Schadensersatz 

in Anspruch genommen. 
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Beratungsvertrag nur  
zwischen Anleger und 
Institut

Der BGH weist zutreffend darauf hin, 
dass eine Person, die Vertreter eines 
Unternehmens oder Instituts ist und die 
sich außerdem deutlich als Vertreter zu 
erkennen gibt, für gewöhnlich nur einen 
Vertrag zwischen dem Vertretenen und 
dessen Vertragspartner zum Abschluss 
bringen will. Tritt die betreffende Person 
als Vertreter auf, will diese logischerwei-
se gerade keine eigenen Vertragspflichten 
begründen. Dieser Umstand ist für den 
Anleger auch regelmäßig offenkundig. 
Die Annahme einer Haftung würde 
dagegen dazu führen, dass der Vertreter 
einem Dritten für die Verletzung von 
Vertragspflichten des Vertretenen haftet. 
Dies stünde im Widerspruch zum 
Rechtsinstitut der Vertretung. Das 
bedeutet, dass sowohl ein Auskunfts- als 
auch ein Beratungsvertrag im Regelfall 
nur zwischen dem vertretenen Institut 
und dem Anleger zustande kommen, 
nicht aber zwischen dem Vertreter und 
dem Anleger. Folgerichtig scheidet eine 
persönliche Haftung des Beraters in der 
Mehrzahl der Fälle aus.

Notwendigkeit des 
Vertreterhandelns

Selbstverständlich kommt diese Recht-
sprechung nur dann zum Tragen, wenn 
die fragliche Person tatsächlich als Ver-
treter aufgetreten ist. Wer dem Anleger 
eigenständige Beratungsleistungen 
anbietet oder aber auf sonstige Weise 
„besonderes persönliches Vertrauen“ in 
Anspruch nimmt, kann sich nicht auf die 
Privilegierung der Vertreterhaftung 
berufen. Dies betrifft insbesondere Han-
delsvertreter und -makler, die im Ver-
hältnis zu ihrem Geschäftsherrn nicht 
Vertreter im zivilrechtlichen Sinne, son-
dern selbstständig handelnde und haf-

tende Unternehmer sind. Die Anwend-
barkeit des Vertreterprivilegs ist aber für 
solche Handelsvertreter weitgehend 
anerkannt, die Mitglied einer hierar-
chisch organisierten Vertriebsstruktur 
sind und den übergeordneten Namen 
des Hauptvertreters in Anspruch neh-
men, um ein besonderes Vertrauensver-
hältnis zu dem Anleger zu schaffen.

Vorteil auch für Banken und 
Institute

Die Tatsache, dass diese Vertreter, ausge-
nommen in Ausnahmefällen, nicht per-
sönlich auf Haftung in Anspruch genom-
men werden können, bietet auch Vorteile 
für die betroffenen Banken und Institu-
te. Wird nämlich, wie häufig, in einem 
gerichtlichen Verfahren von dem kla-
genden Anleger kein Sachverhalt vorge-
tragen, der eine persönliche Haftung des 
Beraters auf der Grundlage der zitierten 
BGH-Rechtsprechung begründen kann, 
so bietet sich an, bei Gericht ein Teilur-
teil auf Klagabweisung gegen den Berater 
zu beantragen. Für den weiteren Fort-
gang des Verfahrens kommt der Berater 
dann wieder unter Umständen als Zeuge 
in Betracht. Zwar sollte nach der gelten-
den Rechtslage die Aussage eines mitver-
klagten Beraters als Partei durch ein 
Gericht nicht anders gewürdigt werden 
als für den Fall seiner Vernehmung als 
Zeuge; dennoch ist bei Gerichten noch 
immer zu beobachten, dass diese Unter-
scheidung getroffen wird.

Fazit: Haftung nur in 
Ausnahmefällen

Bankberater haften gegenüber dem Anle-
ger auch bei nachgewiesener fehlerhafter 
Anlageberatung nur in begrenzten Aus-
nahmefällen persönlich auf Schadenser-
satz. Dies gilt erst recht für Filialleiter 
und Organe des durch den Berater ver-
tretenen Instituts.� ↙
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